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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1954

Norm

EheG §49

EheG §55d

ZPO §530 Z7 E1

Rechtssatz

Die im Ehestreit nach § 55 EheG obsiegende Klägerin, die ausdrücklich die Geltendmachung von Scheidungsgründen

nach § 49 EheG zurückgezogen hat, daher die Ehe ohne Schuldausspruch geschieden wurde, kann nicht die auf §§ 47,

49 EheG gestützte Wiederaufnahme zum Zwecke der Erreichung eines Schuldausspruches begehren.
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